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Registrier-/Kundennummer: ……………………………………………   Bitte vollständig ausfüllen! 
 
1. Anlagenidentifikation 
 

_________________________________  ,   
Firmenname bzw. Name, Vorname     Marktlokation  
 

2. Flexibilitätsprämie 
  

1. Ab wann wird die Flexibilitätsprämie in Anspruch genommen?   
 Datum 
 

2. Wird der Strom aus Biogas erzeugt (§ 50b EEG 2021)?  ja  nein 

 
3. Seit wann ist die Anlage nach dem EEG (Anlage 3 Ziffer I Nr. 1 a) EEG2021)  
 förderfähig?   

 Datum  
4. Seit wann erfolgt die Direktvermarktung nach § 21b Abs. 1 Nr. 1 oder  
 Nr. 4 EEG 2021?    
   Datum 
5. Ist die Meldung gemäß dem EEG (Anlage 3 Ziffer I Nr. 1 c) EEG 2021) erfolgt? 
 (Registrierung im Marktstammdatenregister)  ja  nein 
 
 Wenn ja: Bitte fügen Sie diesem Formular eine Kopie der Meldung bei! 
 
6. Wurde die technische Eignung für den bedarfsorientierten Betrieb mittels  
 Umweltgutachter bestätigt (Anlage 3 Nr. I Punkt 1 d) zum EEG 2021)?   ja  nein 
  
 Wenn ja: Bitte fügen Sie diesem Formular das Umweltgutachten bei! 
 
Folgende Kriterien müssen pro Kalenderjahr eingehalten werden:  
- Wird die Bemessungsleistung stets mindestens das 0,2fache der installierten Leistung betragen  
 (Anlage 3 Nr. I Punkt 1 b) i. V. m. Anlage 3 Nr. II Punkt 2.2 zum EEG 2021)?  
- Wird in mindestens 4.000 Viertelstunden eine Strommenge erzeugt, die mindestens 85 Prozent der  
 installierten Leistung der Anlage entspricht? (§ 50 Abs. 3 EEG 2021)1 
  Ausnahme Biomethan: In mindestens 2.000 Viertelstunden wird eine Strommenge erzeugt, die  

 mindestens 85 Prozent der installierten Leistung der Anlage entspricht. (§ 50 Abs. 3 EEG 2021)1  
 
Datenschutz-Hinweis:  
Die ENA Energienetze Apolda GmbH verarbeitet und übermittelt ggf. die personenbezogenen Daten zu dem oben  
genannten Zweck gemäß dem im Internet unter http://www.en-apolda.de/resources/pdf-ueu/PBD_ENA.pdf bereit  
gestelltem Dokument „Kundeninformation zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Art. 13 und 14 DSGVO“. 
 
 
 

_________________________________ X_________________________________  
Ort, Datum  rechtsverbindliche Unterschrift mit Firmenname  
   Bzw. Firmenstempel Anlagenbetreiber/-in 
 

Bitte zurücksenden an: 
ENA Energienetze Apolda GmbH 
Heidenberg 52 
99510 Apolda 
Fax: 03644 50289901 
info@en-apolda.de 

                                                
1 Im ersten und im letzten Jahr der Inanspruchnahme des Flexibilitätszuschlags werden Viertelstunden anteilig im Verhältnis 
der vollen Kalendermonate berechnet (§ 50 Abs. 3 EEG 2021). 
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